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Grundlagen

 Richtlinie „Weidetierschutz“

 Billigkeitsleistungen nach Landeshaushaltsordnung

 freiwillige Zahlungen

 kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Billigkeitsleistung

 Entscheidung im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel

 keine Billigkeitsleistung, wenn eine Versicherung für den Schaden 

aufkommt oder diese im Rahmen anderer Maßnahmen erstattet 

werden
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https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/Arten_melden/wolf/2022/Richtlinie_Weidetierschutz_03.11.2022.pdf
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wesentliche Voraussetzungen

 antragsberechtigt sind Personen, die eine Nutztierhaltung im Haupt- oder Nebenerwerb betreiben

 amtliche Feststellung über den Wolf als Verursacher der Schäden durch das Wolfszentrum Hessen ist 

erforderlich

 auf Grundlage der Protokollierung

 Wolf muss als Verursacher mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden

 dazu in der Regel Genprobe

 eingehaltene Melde- und Kennzeichnungspflichten

 Haltung entsprechend der tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften

 Schaf- und Ziegenhaltungen: Grundschutz (Anlage 1 der Richtlinie)

 andere Tierarten: keine Anforderungen an einen besonderen Grundschutz, jedoch Einhaltung der Vorgaben der 

guten fachlichen Praxis (Broschüre „Sichere Weidezäune“: https://www.ble-medienservice.de/1132-7-sichere-

weidezaeune.html)

 landwirtschaftliche Nutztiere, Hüte- und Herdenschutzhunde müssen auf der Weide gehalten werden
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https://www.ble-medienservice.de/1132-7-sichere-weidezaeune.html
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wesentliche Voraussetzungen

 antragsberechtigt sind Personen, die eine Nutztierhaltung im Haupt- oder Nebenerwerb betreiben

 amtliche Feststellung über den Wolf als Verursacher der Schäden durch das Wolfszentrum ist 
erforderlich

 erfolgt durch das WZH auf Grundlage der Protokollierung

 Wolf muss als Verursacher mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden

 dazu in der Regel Genprobe innerhalb 48 Stunden nach Meldung

 Genprobe ist von einer Amtsperson oder behördlich beauftragten Person zu nehmen

 eigehaltene Melde- und Kennzeichnungspflichten

 Haltung entsprechend der tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften

 Schaf- und Ziegenhaltungen: Grundschutz (Anlage 1 der Richtlinie)

 andere Tierarten: keine Anforderungen an einen besonderen Grundschutz, jedoch Einhaltung der 
Vorgaben der guten fachlichen Praxis
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wesentliche Voraussetzungen

 antragsberechtigt sind Personen, die eine Nutztierhaltung im Haupt- oder Nebenerwerb betreiben

 amtliche Feststellung über den Wolf als Verursacher der Schäden durch das Wolfszentrum Hessen ist 

erforderlich

 auf Grundlage der Protokollierung

 Wolf muss als Verursacher mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden

 dazu in der Regel Genprobe

 eingehaltene Melde- und Kennzeichnungspflichten

 Haltung entsprechend der tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften

 Schaf- und Ziegenhaltungen: Grundschutz (Anlage 1 der Richtlinie)

 andere Tierarten: keine Anforderungen an einen besonderen Grundschutz, jedoch Einhaltung der Vorgaben der 

guten fachlichen Praxis (Broschüre „Sichere Weidezäune“: https://www.ble-medienservice.de/1132-7-sichere-

weidezaeune.html)

 landwirtschaftliche Nutztiere, Hüte- und Herdenschutzhunde müssen auf der Weide gehalten werden
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ausgleichbare Schäden

 Schäden an Tieren

 Tierverluste

 direkte Tötung

 Verluste aufgrund vorhergehender Verletzungen

 Sachverständigenkosten (nur bei erforderlicher Wertermittlung)

 auf den Wolfsangriff zurückzuführende Verluste durch 

Fehlgeburten bzw. Aborte

 Tierarztkosten, einschließlich Medikamentenkosten
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Wertermittlung

Anlage 3 der Richtlinie

 Standardkostensätze

 Höchstkostensätze

 im Streitfall Hinzuziehung von Sachverständigen

 in der Regel maximal 30.000 € pro Jahr
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Wertermittlung

Anlage 3 der Richtlinie

 Standardkostensätze

 Höchstkostensätze

 im Streitfall Hinzuziehung von Sachverständigen
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Wertermittlung

Anlage 3 der Richtlinie

 Standardkostensätze

 Höchstkostensätze

 im Streitfall Hinzuziehung von Sachverständigen

 in der Regel maximal 30.000 € pro Jahr
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Ablauf/Antragsverfahren

1. unverzügliche Meldung eines Schadensfalls

 Wolfshotline (0641-200095 22, wolf@hlnug.hessen.de)

 Person im hessischen Wolfsmanagement 

2. Protokollierung durch vom Wolfszentrum Hessen benannte amtliche oder ehrenamtliche 
Wolfsberaterinnen und –berater

 in der Regel auch Genprobe

 Haltungsbedingungen (Zäunung)

3. amtliche Feststellung über Verursacher durch Wolfszentrum Hessen (schriftlich)

 gegebenenfalls inklusive Antragsvordruck für Schadensausgleich

4. schriftlicher Antrag beim zuständigen Regierungspräsidium

 gegebenenfalls ergänzende Unterlagen

 maximal sechs Monate nach der amtlichen Feststellung

5. Prüfung, schriftlicher Bescheid und Auszahlung durch Regierungspräsidium
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mailto:wolf@hlnug.hessen.de
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/Arten_melden/wolf/Monitoring_Wolf_Wolfsberater_10.pdf
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Ablauf/Antragsverfahren

 unverzügliche Meldung eines Schadensfalls

 Wolfshotline (0641-200095 22, wolf@hlnug.hessen.de)

 Person im hessischen Wolfsmanagement 

 Protokollierung durch vom Wolfszentrum Hessen benannte amtliche oder ehrenamtliche 
Wolfsberaterinnen und –berater

 in der Regel auch Genprobe

 Haltungsbedingungen (Zäunung)

 amtliche Feststellung über Verursacher durch Wolfszentrum Hessen (schriftlich)

 inklusive Antragsvordruck für Schadensausgleich

 schriftlicher Antrag beim zuständigen Regierungspräsidium

 gegebenenfalls beizufügende Unterlagen

 maximal sechs Monate nach der amtlichen Feststellung

 Prüfung und Auszahlung durch Regierungspräsidium
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Ablauf/Antragsverfahren

1. unverzügliche Meldung eines Schadensfalls

 Wolfshotline (0641-200095 22, wolf@hlnug.hessen.de)

 Person im hessischen Wolfsmanagement 

2. Protokollierung durch vom Wolfszentrum Hessen benannte amtliche oder ehrenamtliche 
Wolfsberaterinnen und –berater

 in der Regel auch Genprobe

 Haltungsbedingungen (Zäunung)

3. amtliche Feststellung über Verursacher durch Wolfszentrum Hessen (schriftlich)

 gegebenenfalls inklusive Antragsvordruck für Schadensausgleich

4. schriftlicher Antrag beim zuständigen Regierungspräsidium

 gegebenenfalls ergänzende Unterlagen

 maximal sechs Monate nach der amtlichen Feststellung

5. Prüfung, schriftlicher Bescheid und Auszahlung durch Regierungspräsidium
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Kontakt

 Ulrich Götz-Heimberger

(Regierungsbezirk Darmstadt, insbesondere Schadensausgleich)

06151/12-6838

naturschutz-schutzgebiete@rpda.hessen.de

 alle anderen Anliegen rund um den Wolf:

Wolfszentrum Hessen, www.hlnug.de/wolf

dort auch Links zu weiteren Stellen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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